
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1948/3/3 1Ob66/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1948

Norm

ABGB §163 C

BGB §1717

4.DVEheG §12

4.DVEheG §18

Rechtssatz

1./ § 12 der 4.DVEheG findet auch im Verhältnis zu Deutschland Anwendung.

2./ Aus der Vorbehaltsklausel des § 18 der 4.DVEheG können Bedenken gegen die Anwendung des deutschen Rechts (§

1717 BGB) nicht abgeleitet werden. Die Zulassung der Einrede des Mehrverkehrs ist nicht zum Nachteil eines

ausländischen Kindes und ist zum Vorteil des als Vater belangten Inländers.

3./ Daß neben der Klage des § 1717 BGB auch noch eine besondere Klage auf Feststellung des blutmäßigen Vaters

stattfindet, ist als nationalsozialistisches Gedankengut für das österreichische Recht abzulehnen.
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